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Die arbeitsrechtlichen Normen der Anlage 22 der KAVO Bistum Trier  
zur Präventions- und Interventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz 

 
Seit dem 01. August 2024 enthält die KAVO des Bistums Trier arbeitsrechtliche Normen, die im 
Zusammenhang mit 
- dem Erlass der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- 
oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst 
- und der Rahmenordnung 
die Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz regeln. 
 
Dieses Informationsseminar führt ein in die grundlegenden Normen  
- zu den Regelungen zum Umgang mit Hinweisen auf sexuellen Missbrauch 
- zum Schutz hinweisgebender Personen 
- zur Personalfürsorge für vom Missbrauch betroffene Mitarbeitende 
- zum Umgang mit Beschuldigten 
- zum Erweiterten Führungszeugnis und zur Selbstauskunftserklärung 
- zum Erlass eines Verhaltenskodex und 
- im Hinblick auf Präventionsschulungen. 
 
Weiterhin beinhaltet das Seminar Hinweise zur Rolle und den Aufgaben der MAV im Kontext der 
Präventions- und Interventionsordnung.  
 
Referent: 
Markus Krogull-Kalb, MAV-Vorsitzender und Mitglied der 
Gesamt-MAV, Mitglied der Bistums-KODA auf Mitarbeiterseite 
 
Tagungsort und -zeiten: 
Robert-Schuman-Haus, Auf der Jüngt 1, 54293 Trier 
Stehkaffee 09:45 Uhr, Seminarbeginn 10:00 Uhr,  
Seminarende 16:00 Uhr 
 
Gebühr: 
EUR 145,- 
 
Weitere Hinweise und Bedingungen siehe im 
Gesamtprogramm der MAV-Seminare 2024/2. 
 
Das Seminar ist als geeignet nach § 16 Absatz 1 
MAVO Bistum Trier anerkannt. 


